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Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass ein Bediensteter aus dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend die Geschäfte der Stiftung unentgeltlich führt.

Erläuterungen

Die Stiftung ist durch Bundesgesetz vom 13. Juli 1984 (BGBl. I S. 880) errichtet
worden. Zweck der Bundesstiftung ist, Mittel für Hilfen zu geben, die werdenden
Müttern in Not gewährt oder zugesagt werden, um ihnen die Fortsetzung der
Schwangerschaft zu erleichtern.

Hilfen aus Mitteln der Stiftung sollen schwangeren Frauen gewährt werden, die sich
wegen einer Notlage an eine anerkannte Beratungsstelle gewandt haben und drin-
gend auf materielle Hilfe angewiesen sind. Durch die Vergabe der Mittel im Zusam-
menhang mit der Schwangerschaftsberatung kann den besonderen Bedürfnissen
des Einzelfalles Rechnung getragen und somit in einer Notlagensituation schnell
und wirksam geholfen werden. Leistungen zur Behebung von Notlagen können
insbesondere sein:

Hilfen zur Beschaffung, Einrichtung und Erhaltung einer familiengerechten
Wohnung,

1.

Hilfen zur Haushaltsführung während der Schwangerschaft und nach der
Entbindung, vor allem Hilfe durch Familienhelferinnen für körperlich und see-
lisch überlastete Mütter,

2.

Hilfen zur Anschaffung von Wäsche, Kleidung und Haushaltsgegenständen,3.

Hilfen zur Betreuung des Kindes.4.
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